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(Protokoll/Traktandum 7 C, Seite 1) 

7 C .  Eingereichte Interpellation Gfeller Markus (FDP) und Mitunterzeichnende vom 4. Mai 2015 betreffend: Wei-

terführung des Projektes AEA 

Interpellationstext: 

"Weiterführung des Projektes AEA (Art. 38 Geschäftsordnung des Stadtrates) 

Grundlage der Interpellation:  

Am 19. Januar 2015 hat der Gemeinderat über die Ergebnisse des Projekts «Aufqabenüberprüfungs- und Er-

tragspotenzialanalyse (AEA)» informiert. 

Begründung: Im Rahmen des Projektes AEA wurden wichtige Grundlagen erhoben und Erkenntnisse gewon-

nen, welche für die Weiterbearbeitung genutzt werden sollten. Deshalb sollte sicher gestellt werden, dass die 

erhobenen Daten mit geringem Aufwand wieder aktualisiert werden können. 

Basierend auf den vorstehenden Ausführungen bitte ich den Gemeinderat um die Beantwortung der folgen-

den Fragen: 

1. Wie wird sichergestellt, dass die erhobenen Daten (welche Konti wurden wie zusammengefasst) und deren 

Qualifikation (Ü, S*, S) mit geringem Aufwand aktualisiert werden können? 

2. Ist eine Information über die Qualifikation der Aufgaben in der Laufenden Rechnung bzw. im Budget vor-

gesehen oder mit verhältnismässigem Aufwand möglich? 

3. Ist eine Weiterführung des Projektes AEA zur Ermittlung der Effizienz der weitergeführten Aufgaben - zu-

mindest schwerpunktmässig - geplant? Falls ja - bis wann darf mit einer Orientierung über das weitere 

Vorgehen und der damit verbundenen Zeitplanung gerechnet werden? Falls nein - weshalb nicht? 

Im Voraus besten Dank für die kompetente und umfassende Beantwortung meiner Fragen." 

           Markus Gfeller und Mitunterzeichnende 

Die Beantwortung der Interpellation erfolgt gemäss Art. 38 Abs. 3 Geschäftsordnung des Stadtrates1 

 

  

Protokollauszug an 

 Gemeinderat 

 

  

 Für getreuen Protokollauszug 

Die stv. Sekretärin: 

  

 Mirjam Tschumi, stv. Stadtschreiberin  

 
____________________ 

1  Art. 38 Geschäftsordnung des Stadtrates (Interpellation) 
3 Der Gemeinderat beantwortet die Interpellation bis zur übernächsten Ratssitzung. Die Stadtratspräsidentin bzw. der Stadtrats-

präsident kann die Antwortfrist angemessen verlängern. 


